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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Schulausschusses vom 24.03.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 3.2.  Anfrage der FDP RatsgruppeBrandmeldeanlagen in Schulen 
0300/2022 
Entscheidung 
 

 

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses: 
Zur Anfrage der FDP liegt eine öffentliche Stellungnahme der Fachbereiche 65 und 48 
vor. (Siehe Anlage)  
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ÖFFENTLICHE   STELLUNGNAHME 

 

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: 
 

Fachbereich 48 

Fachbereich 65 

      

      

 

Betreff:  Drucksachennummer:  0300/2022 

Brandmeldeanlagen in Schulen 
 

Beratungsfolge:  

24.3.2022 Schulausschuss 
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Die Ratsgruppe der FDP hat die nachfolgende schriftliche Anfrage gemäß §5 der GeschO für 
die Sitzung des Schulausschuss am 24.03.2022 gerichtet. 
 
 
 
1. Welche Schulen verfügen über eine Brandmeldeanlage? 
 
2. Sind diese Brandmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet 
(automatisiert)? 
 
Wenn nicht alle Schulen über eine BMA verfügen, die auf die Leitstelle der Feuerwehr 
aufgeschaltet ist: 
3. Nach welchen Kriterien wurde entschieden welche Schulen mit einer entsprechenden 
automatischen Meldeanlage auszustatten sind? 
 
4. Sollten aus Sicht der Verwaltung nicht alle Schulen mit automatischen Anlagen 
ausgestattet werden? Wenn ja, wie 
 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: 11 Schulen mit BMA (Brandmeldeanlage) 
 45 Schulen mit BWA (Brandwarnanlage) 
 12 Schulen ohne BMA/BWA 
 
 
Zu 2.: Brandmeldeanlagen sind bei der Feuerwehr automatisiert aufgeschaltet. Brand- 
 warnanlagen sind das nicht. Der grundsätzliche technische Aufbau ist jedoch gleich,  

nur das die Aufschaltung zur Feuerwehr nicht gebeben ist. 
 
 
Zu 3.: Die Erfordernis und der Umfang dieser Anlage ergibt sich aus den bauordnungsrecht- 

lichen Vorgaben der Baugenehmigung des Bauordnungsamtes und denen aus dem 
Brandschutzkonzept (Bestandteil der Baugenehmigung) 

 
 
Zu 4.: Hier werden die gesetzlichen Vorgaben wie unter Punkt 3 beschrieben umgesetzt. 
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Verfügung / Unterschriften 
 

Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich        

 

      

Oberbürgermeister  

 

Gesehen: 

   

                  

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 

 Die Betriebsleitung 

Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 

Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  
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